
Grevener Straße 29, 19386 Lübz 
Tel.: 038731 501-0  Fax: 038731 501-13
E-Mail: post@stadtwerke-luebz.de
Bereitschaftsdienst: 038731 501-23 oder 0171 7265710 
Internet:  www.stadtwerke-luebz.de 

Antrag auf Einbau eines Nebenwasserzählers    - Haushalt -

Hiermit beantrage/n und beauftrage/n ich/wir als Eigentümer / Rechtsträger / 
Nutzungsberechtigter den Einbau eines Nebenwasserzählers auf nachfolgend 
aufgeführtem Grundstück.* 

Name, Vorname:  .....................................................................................  

Straße, Hausnummer:  ..................................................................................... 

PLZ, Ort:  .....................................................................................  

Art der Nutzung:  .....................................................................................  

ab Termin:  .....................................................................................  

Rufnummer für Rückfragen:            …...........................……..................…….

Rechnungsanschrift: 

(falls abweichend) 

Name, Vorname:  .....................................................................................  

Straße, Hausnummer:  .....................................................................................  

PLZ, Ort:  .....................................................................................  

……………………………………….    .................................................  
Ort, Datum Unterschrift 

(*nicht Zutreffendes bitte streichen)

http://www.stadtwerke-luebz.de/


Grevener Straße 29, 19386 Lübz, Tel. 038731 501-0, Mail: post@stadtwerke-luebz.de

Vereinbarung zur Nutzung eines Nebenwasserzählers 

Zwischen 

Stadtwerke Lübz GmbH 
Grevener Straße 29 
19386 Lübz  - SW Lübz – 

und 

…………………….……………. - Anschlussnutzer - 

…………………….……………. 

Name, Vorname 

Straße Nr. 

PLZ Ort …………………….……………. 

Kundennummer: …………………….……………. 

1. Nutzungsbestimmungen

Der Anschlussnutzer hat die SW Lübz mit dem Einbau eines Nebenwasserzählers beauftragt. Die 
Messeinrichtung dient, entsprechend § 11 (1) der Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Lübz, 
ausschließlich der Ermittlung und dem Nachweis der auf dem Grundstück verbrauchten oder 
zurückgehaltenen Wassermenge, die nicht einer Abwasseranlage zugeführt wird. Dazu hat der 
Anschlussnutzer einen im Eigentum der SW Lübz verbleibenden Nebenwasserzähler vorzuhalten, der 
geeicht und verplombt ist und der amtlich abgelesen wird. Es dürfen ausschließlich Zapfstellen 
außerhalb von Gebäuden genutzt werden. Die SW Lübz sind bereit, den vom Nebenwasserzähler 
angezeigten Verbrauch mit einem Dritten direkt abzurechnen. Es gilt die AVB Wasser V in der aktuell 
gültigen Fassung, insbesondere die Festlegungen laut § 12 bleiben unberührt. 

2. Preise

Der Einbau des Nebenwasserzählers in die Kundenanlage erfolgt kostenlos durch die SW Lübz (Einbau

Messstrecke – Einbaugarnitur für Zähler Q34 [alt bis Qn 2,5]). Es wird eine Zählergrundgebühr erhoben.

Es gelten die Allgemeinen Wasserpreise der SW Lübz. Der Ausbau des Nebenwasserzählers ist 
entsprechend des gültigen Preisblattes der SW Lübz kostenpflichtig (siehe Anlage).

3. Zuwiderhandlungen

Sollte Missbrauch festgestellt werden, sind die SW Lübz berechtigt, diese Vereinbarung fristlos zu 
kündigen und den Nebenwasserzähler umgehend zu Lasten des Anschlussnehmers auszubauen. In 
diesem Fall wird für den auf der Messeinrichtung dargestellten Wasserverbrauch die Abwassergebühr 
nachberechnet sowie eine Vertragsstrafe nach § 23 der AVB Wasser V fällig.  
Die SW Lübz behalten sich im Falle von Missbrauch ausdrücklich vor, gegen den Anschlussnutzer 
zusätzlich Anzeige wegen Betruges zu erstatten. 

4. Kündigung

Die Vereinbarung kann vom Anschlussnutzer mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende 
gekündigt werden. Die Kündigung gilt zugleich als Auftrag zum Ausbau des Nebenwasserzählers. 

Lübz, ………………………….. 

………………………………….. ………………………………….. 
Anschlussnutzer Stadtwerke Lübz GmbH  

(falls bekannt)



Anlage zur Vereinbarung zur Nutzung eines Nebenwasserzählers (Haushalt) 
 
 

Allgemeine Wasserpreise (Auszug)   
 
 
 
Preisblatt gesamtes Versorgungsgebiet 
 
gültig ab 01.03.2025 
 
 
Verbrauchspreis:       netto 1,69 € / m³ 
          brutto 1,81 € / m³ 
 
Grundpreis:  bis Zählergröße Q34 (alt Qn 2,5)  netto 166,33 € / Jahr 
          brutto 177,97 € / Jahr 
 
    Nebenwasserzähler    netto 23,76 € / Jahr 
    bis Zählergröße Q34 (alt Qn 2,5)  brutto 25,42 € / Jahr 
  
 
 

 
 
 
Preisblatt der Stadtwerke Lübz GmbH (Auszug) 
 
gültig ab 01.01.2013 
 
 
Ausbau Wasserzähler:      netto 55,68 € / Zähler 
         brutto 59,58 € / Zähler 
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